
Die neu reorganisierte Spengler-Meister-Innung
Basel's [Schluss]

Autor(en): [s.n.]

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Band (Jahr): 6 (1890)

Heft 11

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-578271

PDF erstellt am: 30.07.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578271


^ ©rpa jfür
bte ftfiitiei^er.

ajlciftcrft^oft
aller

§anbwcrfe
Uttb

©ewerbe,
bereit

Innungen unb
gtrrtne.

' Jlraktifiljr flatter far bit pfrkftntt
mit befonberer SSerüdficptigung ber

|i n n |1 im jjanimr-erk
gerousgegeben unter pttunrhung fipnmjeriidjcr

gun(tl)nnbnier(ier unb ©edjniker.

©rpna far bif offiiirilfa JtoblikatiaafB its filjaifijfr. ©fairrüfamitttL

St. Wallen, beit 14. ^ttttt 1890.
©rfepeint je ©amftagd unb foftet per Quartal gr. 1. 80.

gnferate 20 ©t§. per lipaltige fjktitjeile.

JRebaftion, ©jpebition,.®rucf & 25erlag uort p. §enn-garbteur, ©t. ©alien.

9Sodjenf:|mtdj:
Vergib iiidit (teint çbfimb,
3>aft audi ber Arme l'etiçit ntiift.

3)ic rtcn rcoraaiiifirtc Spengler»

$Heifter$itnmtg SBafcï'ê.
(©Cplup.)

Slîad) (Genehmigung ber neuen Sta^
tuten oerpflicpteten fid) jofort girfa 35
SMfter burcf) Unterfcprift pm ©iutritt
in biefe Innung, welcpe $apl mepr aid

% ber piefigen Spenglermeifter gleicpfommt, fontit als grojje
Éteprppl angesehen werben fann. Sôeittt Vergleich biefer
mit ben erften Statuten ift beutlicp erficptlicp, bap biefetben
bebeutenb mepr bem peutpen entfprecpen, ben pew
tigen 23erpältniffen angepaßt finb unbaucp fpegiell nnr bte

SBaprmtg be§ SpeuglergemerbeS ergielert, opne bie SoHegia=
lität unberüeffieptigt p laffen.

$ur Aufarbeitung beg § 2 ift ein groped gfelb offen
gelaffen unb ift e§ nur su begriifjen, bap non Seiten ber

SMfterfcpaft ernfte Schritte getpan werben, nm bad nocp

gierrtlicp im Argen liegenbe Seprlingdwefen unb bie 3trbeiter=

üerpältniffe auf gerechte SBeife p regeln. 2Bie fepr oft werben

ßeprlinge unb (Gefeilen auf unprecptfertigenbe Sßeife aud=

geniipt, opne benfetben irgenbwelcpen recptticp pfommenben
®c£)up. Aucp werben auf biefe Art aüfäüig bropenbe Ar=
^itgeinftellungen am epefteu oermieben ober fcpneltftenS bei*
gelegt. 33Sie notpig ed ift, bap Streitfragen pnfepen OJfeiftern

unter fiep ober DJteiftern mit Sïunben ce. buret) eine tornpe*
tente Innung auf frieblicpem SBege, opne alle Soften ent=
fepieben werben tonnen, wirb jeweils jebem fpanbwerfer, ber
fepon in folepen Sagen war, einleucptenb fein. (Sbenfo ift
pr Hebung bed £>anbmerfed gewtp ber befte 2Beg, bie „Auf*
ftellung eined Starifed für Arbeitsteilungen". ®urcp ben*
felbett ift bem Sßubtifura ein SBegweifer geboten, wie Diel
badfelbe p bepplen pat, uitb bem .fpnbwerfer eine (Grenge

gefteeft, welcpe er bei gewöhnlichen Arbeiten niept überfeprei*
ten barf. Aucp wirb fiep bie gegenjeitige Sïoufurreng nur in
anftänbigen Sapnen bewegen, uitb niept, wie ed letber nocp

oielfacp gefepiept, burcp p ftarfed töerabbrücfen ber greife
ungefunbe SSerpältniffe fepaffeu.

Surcp bie Aufnahme in bie Spenglermeifter=3nnung ift
jeber 9?ieifter ebenfalls tDtitglieb bed §anbwerfer* unb (Ge*

merbebereind; bnrcp biefe Seftimmung ift ber 3nnnng in
Sîefcplup an genannten SSerein ebenfalls eine foltbe 58afiS
gegeben unb fann baburcp im Sntereffe bed Spenglergewerbed
SSebeutenbeS erreiept werben.

fftaepbent nun bie Innung bie oorgelegten Artifel, wie
23erfftattorbnung unb Statuten, genehmigt, tonnte bie Sage
bed betreffenben SpenglerftreifS für ben (Singeinen niept mepr
fo fepr gefäprlicp werben, ba bie oereinigten Spenglergepülfen
nun ed eben auep mit ben oereinigten ÜJteiftern p tpun
patten. Sfßte Spnen fri'tper fepon mitgetpeilt, fo würbe ber

gdjmmjmfdj? |janinuuksntetjïn*! mutet pit* ©nu geitmtg!
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Wochenspruch:
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Die neu reorganifirte Spengler-

Meister-Innung Basel's.
(Schlug.)

Nach Genehmigung der neuen Sta-
tuten verpflichteten sich sofort zirka 35
Meister durch Unterschrift zum Eintritt
in diese Innung, welche Zahl mehr als

2/g der hiesigen Spenglermeister gleichkommt, somit als große
Mehrzahl angesehen werden kann. Beim Vergleich dieser

mit den ersten Statuten ist deutlich ersichtlich, daß dieselben
bedeutend mehr dem heutigen Zeitgeist entsprechen, den Heu-

tigen Verhältnissen angepaßt sind und auch speziell nur die

Wahrung des Speuglergewerbes erzielen, ohne die Kollegia-
lität unberücksichtigt zu lassen.

Zur Ausarbeitung des § 2 ist ein großes Feld offen
gelassen und ist es nur zu begrüßen, daß von Seiten der

Meisterschaft ernste Schritte gethan werden, um das noch

ziemlich im Argen liegende Lehrlingswesen und die Arbeiter-
Verhältnisse auf gerechte Weise zu regeln. Wie sehr oft werden

Lehrlinge und Gesellen auf unzurechtfertigende Weise aus-
genützt, ohne denselben irgendwelchen rechtlich zukommenden
Schutz. Auch werden auf diese Art allfällig drohende Ar-
beitseinstellungen am ehesten vermieden oder schnellstens bei-
gelegt. Wie nöthig es ist, daß Streitfragen zwischen Meistern

unter sich oder Meistern mit Kunden cc. durch eine kompe-
lente Innung auf friedlichem Wege, ohne alle Kosten ent-
schieden werden können, wird jeweils jedem Handwerker, der
schon in solchen Lagen war, einleuchtend sein. Ebenso ist

zur Hebung des Handwerkes gewiß der beste Weg, die „Auf-
stellung eines Tarifes für Arbeitsleistungen". Durch den-
selben ist dem Publikum ein Wegweiser geboten, wie viel
dasselbe zu bezahlen hat, und dem Handwerker eine Grenze
gesteckt, welche er bei gewöhnlichen Arbeiten nicht überschrei-
ten darf. Auch wird sich die gegenseitige Konkurrenz nur in
anständigen Bahnen bewegen, und nicht, wie es leider noch

vielfach geschieht, durch zu starkes Herabdrücken der Preise
ungesunde Verhältnisse schaffen.

Durch die Aufnahme in die Spenglermeister-Jnnung ist
jeder Meister ebenfalls Mitglied des Handwerker- und Ge-
Werbevereins; durch diese Bestimmung ist der Innung in
Beschluß an genannten Verein ebenfalls eine solide Basis
gegeben und kann dadurch im Interesse des Spenglergewerbes
Bedeutendes erreicht werden.

Nachdem nun die Innung die vorgelegten Artikel, wie
Werkstattordnung und Statuten, genehmigt, konnte die Lage
des betreffenden Spenglerstreiks für den Einzelnen nicht mehr
so sehr gefährlich werden, da die vereinigten Spenglergehülfen
nun es eben auch mit den vereinigten Meistern zu thun
hatten. Wie Ihnen früher schon mitgetheilt, so wurde der

Schweizerische Handwerksmeister! werdet flir Eure Zeitung!
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Streif ber Spenglergepülfen tnepr ber neuen äBerfftattorbnung
wegen in Sgene gefeßt, unb gmar tnepr in 3^9^ toeil bon
Seiten ber SMfterfcpaft bie Sîommiffiou ber bereinigten
Spenglergepülfen in Vafel bei Slufftellung unb Veratpung
ber Drbnung nid^t ebenfalls eingraben mar. Siefe „an=
ftöfeige" SBerfftattorbnung mürbe nun in ©egenmart bon 2

giird)erifct)en ©pperten, melipe bon ben Spenglergepülfen be=

rufen maren, nebft bem Sßräfibenten ber Spenglergepülfen
bon ber Sîbmmiffion ber Spenglermeifter=3nttung reoibirt unb

ift ber SBortlaut folgenber:

pScrliffaflor&ttitttg ftev $>}»mgl'er-3$>erftfïâffeit p.iafcf's.
1. 3eber Slrbeiter ift beim (Eintritt ooti ber fotgenben

2Berfftatt=Drbnung, melcpe in ben 2Berfftätten ficptbar ange*
fcplagen ift, in Sfenntniß gu feßen unb befcpeinigt er bteS im
2lrbeitSbucb-

2. ©g mirb jebem Arbeiter gr. 10. — als Stanbgelb,
melcpe ifpn an gmet 3aßltagen abgezogen roerben, bis gum
orbnunggmäßigen Slugtritt unb bollgapliger Slblieferung beg

SBerfgeugeg, bas abfcpließbar bem Slrbeiter gu übergeben ift,
einbepalten.

3. 3n ber Siegel finbet alle 8 Sage, jemeilen Samftagg,
3aplung ftatt unb mirb Stunbenlopn begaplt. 3n gleicher
SBeife pat eine gegenfeitige Stnffünbigung jemeilen am Samg=

tag gu gefdjepen.
©ine Sluggaplung unb Sfünbigung auf 14 Sage fann gmi=

fcpen Dlleifter unb ben Slrbeitern gegenfeitig Oereinbart werben.
4. a) Sie Slrbeitsgeit ift feftgefeßt auf IOV2 ®tunben

unb beginnt in allen SBerfftätten Vlorgeng palb 7 Upr.
b) Sie weitere ©intpeilung ift ben ÜMftern unb Slrbei»

tern ber einzelnen SBerfftätten überlaffen, bocp foil überall
eine Vtittaggpaufe bon 1% Stunben eingepalten werben.

c) Sie Slrbeitggeit fann nur nacp Vereinbarung ber=

längert ober oerfürgt werben, lieber;Stunben müffen mit
30 ißrogent 3ufcplag bergütet werben.

d) Vei augmärtigen Slrbeiten fallen bie Verpflegungg=
fofteu, ebenfo 3mprauglagen auf Dîecpnung beg SIrbeitgeberg.

e) Çfir bag Slufräumen ber SBerfftätten nadE) ber Slrbeitg*
geit burcp ßeprlinge unb Sjanblanger wirb feine @ptraber=

gütung begaplt.
1') 3u fpäteS ©rfcpeineii ober gu früpeg Verlaffen ber

Slrbeit opne genügenbe ©ntfepulbigung wirb in Slbgug ge=

braept, feboct) nur in palben ober gangen Stunben.
5. 3eber Slrbeiter pat SDlorgeng unb Vlittage in ber

SBerfftätte gn erfepeinen; anbere Slnorbnungen werben nom
Vteifter befrimmt.

6. Sag Stauepen bei Stunben ift niipt- geftattet.
7. Sag Vefucpen ber SSBirtpfcpaften, fowie bag .ôoten

unb £>olenlaffen geiftiger ©eträufe mäprenb ber Slrbeitggeit
ift ftrengfteng unterfagt.

8. Vlau maepen mirb niept gebnlbet.
9. Seber Slrbeiter, ber niept einer anbern Straufenfaffe

aitgepört unb anfnapmsfäpig ift, pat ber Spengler»$ranfen«
Staffe beigutreten.

10. Vei SlrbeitgPerpinberung ift bent Vfeifter, wenn mög=

ließ, fofortige Slngeige gu maepen.

11. 3ui»iberpanbluugen gegen §§ 7 unb 8 föntten bei

SBieberpolungen ©ntlaffung gur golge pabett.
12. Obige Vorfeßriften gelten alg Vertrag gwifepen S)tei=

fter unb Slrbeiter unb follen gegenfeitig untergeießnet werben.

Streitigfeiten wegen beguglicpen Sifferengen follett nom
gewerblichen Scßiebggcrießt entgültig erlebigt werben.

Vafel, 10. SJtai 1890
3iir bie Spenglermeifter;3nnung ber Stabt Vafel:

Ser Vräfibent: 3'- Verrufcpfp.
3ür bie bereinigten Spettglergepülfen Vafel'g:

Ser f^räftbent: ©mil ©ßfin.

SBie fie bei beut Vergleicp ber beibeu Dränungen erfepett
werben, ift ber Sinn biefer neuen SBerfftattorbnung gegen=
über ber früper non ben SJteiftern allein entworfenen, ber

gleiche, nur ift ber SBortlaut etmag anberg. SBelcße ©rrungen*
fepaft bie Spenglergepülfen erreiept pabeu, ift leiept erficptlicp.

Stacpbem nun biefe leßtere reoibirte SBerfftattorbnung
unterfeprieben worben war bon Seiten ber Stommiffion ber.
91teifter=3nnung, ber Stommiffion ber Spenglergepülfen unb
ben gmei ©pperten, würbe noep naepftepenbe ©onbention
bereinbart unb ebenfalls yegenfeitig untergeiepnet.

©onbention.
3wifcpen ber Spcnglermeifter;3nnung Vafelg unb bem

Verein ber bereinigten Spenglergepülfen in Vafel ift peute

folgenbe ©onbention beieinbart worben:
1. gfür bie Sfegelung ber Slrbeitgoerpältniffe gmifeßen

Spenglermeifter unb ©eßülfen mirb eine allgemein oerbinb*
lidje, gegenfeitig uereinbarte SBerfftattorbnung aufgeteilt, bie

bon beiben .fontrapenten untergeiepnet, in jeber SBerfftatt an
fieptbarer Stelle angefcplagen werben foil.

©enauereg ift in berfelbeit fpegiell erficptlicp.
2. Slacp Itntergeidpnung biefer ©onbention burcp beibe

Sîontrapenten mirb bie Slrbeit in allen SBerfftätten wieber

aufgenommen unb itt früperer SBeife in Veaeptung ber SBerf;

ftattorbnung fortgearbeitet. Sämmtlicpe SJletfter oerpfließten
fiep, alle am Streif betpeiligten Slrbeiter in gleicper SBeife
wie früper gu befepäftigen.

3. Sie Spenglermeifter 3bnung uerpflicptet fiep, bafür
beforgt gu fein, baß in fürgefter 3rift ein neuer Vormal;
tarif für SlrbeitSlieferung auf bem V'oBe Vafel gefepaffeu

werbe, wobei bie ©rniöglicpung ber lOftunbigen Slrbeitggeit
Verücfficptigung finben foil.

4. Sie Slufrecpterpaltung unb Surcpfüprung ber ©oiwen;
tion in allen SBerfftätten maepen fiep beibe Speile gu ©pren
unb Vflicßt.

Vafel, ben 10. SJlai 1890.
Sie Slrbeit würbe pierauf SJlontag ben 12. Vlai 1890

in jämmtlicpen SBerfftätten mieber aufgenommen. Sag Ste=

fultat biefer Slrbeiterbewegung geigt nun beutlidi, bon melcp

großem Vortpeil eg ben fämmtlicpen Slteiftern fein fann unb

fein wirb, wenn fämmtlicpe SJteifter beg betreffenben gaepeg
fiep gu einer Vereinigung gufammenfepließen unb gefcploffen

marfepiren 1111b 0011 wie uiel größerem Stupen eg aber auip
fein fann, wenn bann fätnmlicpe ^aepnereine ober Snnungen
fiep wieber gu einem ®anbmerfer= unb ©ewerbeoerein per=

einigen. Sluf biefe Slrt fönnen Diele Vorurtpeile unb Vliß;
ftänbe befeitigt werben 1111b bag gegenfeitige Vertrauen wirb
geftärft.

Sie Spenglermeifter=3nnung Vafel pat nun bie Vtobe
abgelegt, baß eine folepe Vereinigung ein geitgemäßeg, notp=

wenbigeg Vebürfniß ift. ©g ftept biefer 3nnung noep mampe
fepmere Slufgabc gu erlebigen beüor, aber fie wirb auep bie=

felben gut" aüfeitigen 3'tfriebenpeit gu löfen wiffen.
Sarum rufen mir biefer jungen Snnung ein fröplicpeg

„©lücf auf" gu unb wünfepen, eg mötpten fämmtlicpe Speng=
lermeifter Vafelg berfelbeit beitreten, um mit oereinten Straften
an ben Veftrebungen unb ©rreiepung beg 3ifleö gu arbeiten.

Sluswärtigeu fcpweig. Spenglermeifter=Vereinen ober Snnungen
ift bie .fommiffion ber Spenglermeifter=3nnung in Vafel ge=

miß gerne bereit, bei oorfommettben Streifg jebergeit mit
Siatp unb Spat an bie §anb gu gepen, um folepe ©oen=

tualitäten gu oermeiben.
SBenu eg bem Scpreiber bieg gelungen feilt follte, burcp

Veröffentliepung biefer SBerfftattorbnung unb Statuten ber neuen
Spenglermeifter»3nnung Vafel Spenglermeifter anbererfipmeig.
Drte gur Vereinigung unb gur Sfonftituirung eines Vereineg
ober 3nnung gu oeranlaffeu, in welcpen ber 3roecf ber Ve=
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Streik der Spenglergehülfen mehr der neuen Werkstattordnung
wegen in Szene gesetzt, und zwar mehr in Folge, weil von
Seiten der Meisterschaft die Kommission der vereinigten
Spenglergehülfen in Basel bei Ausstellung und Berathung
der Ordnung nicht ebenfalls eingeladen war Diese „an-
stößige" Werkstattordnung wurde nun in Gegenwart von 2

zürcherischen Experten, welche von den Spenglergehülfen be-

rufen waren, nebst dem Präsidenten der Spenglergehülfen
von der Kdmmission der Spenglermeister-Jnnung revidirt und

ist der Wortlaut folgender:

Werkstattordnung der Spengker-Werkstätten Iîasek's.
ft Jeder Arbeiter ist beim Eintritt von der folgenden

Werkstatt-Ordnung, welche in den Werkstätten sichtbar ange-
schlagen ist, in Kenntniß zu setzen und bescheinigt er dies im
Arbeitsbuch.

2. Es wird jedem Arbeiter Fr. 10. — als Standgeld,
welche ihm an zwei Zahltagen abgezogen werden, bis zum
ordnungsmäßigen Austritt und vollzähliger Ablieferung des

Werkzeuges, das abschließbar dem Arbeiter zu übergeben ist,
einbehalten.

3. In der Regel findet alle 8 Tage, jeweilen Samstags,
Zahlung statt und wird Stundenlohn bezahlt. In gleicher

Weise hat eine gegenseitige Aufkündigung jeweilen am Sams-
tag zu geschehen.

Eine Auszahlung und Kündigung auf 11 Tage kann zwi-
schen Meister und den Arbeitern gegenseitig vereinbart werden.

4. s>) Die Arbeitszeit ist festgesetzt auf Ikft/z Stunden
und beginnt in allen Werkstätten Morgens halb 7 Uhr.

k) Die weitere Eintheilung ist den Meistern und Arbei-
tern der einzelnen Werkstätten überlassen, doch soll überall
eine Mittagspause von l'/z Stunden eingehalten werden.

0) Die Arbeitszeit kann nur nach Vereinbarung ver-
längert oder verkürzt werden. Ueber-Stunden müssen mit
30 Prozent Zuschlag vergütet werden.

6) Bei auswärtigen Arbeiten fallen die Verpflegungs-
kosten, ebenso Fahrauslagen auf Rechnung des Arbeitgebers.

s) Für das Aufräumen der Werkstätten nach der Arbeits-
zeit durch Lehrlinge und Handlanger wird keine Extrader-
gütung bezahlt.

1) Zu spätes Erscheinen oder zu frühes Verlassen der
Arbeit ohne genügende Entschuldigung wird in Abzug ge-
bracht, jedoch nur in halben oder ganzen Stunden.

5. Jeder Arbeiter hat Morgens und Mittags in der
Werkstätte zu erscheinen; andere Anordnungen werden vom
Meister bestimmt.

6. Das Rauchen bei Kunden ist nicht, gestattet.
7. Das Besuchen der Wirthschaften, sowie das Holen

und Holenlassen geistiger Getränke während der Arbeitszeit
ist strengstens untersagt.

8. Blau machen wird nicht geduldet.
9. Jeder Arbeiter, der nicht einer andern Krankenkasse

angehört und anfnahmsfähig ist, hat der Spengler-Kranken-
Kasse beizutreten.

10. Bei Arbeitsverhinderung ist dem Meister, wenn mög-
lich, sofortige Anzeige zu machen.

11. Zuwiderhandlungen gegen W 7 und 8 können bei

Wiederholungen Entlassung zur Folge haben.
12. Obige Vorschriften gelten als Vertrag zwischen Mei-

ster und Arbeiter und sollen gegenseitig unterzeichnet werden.

Streitigkeiten wegen bezüglichen Differenzen sollen vom
gewerblichen Schiedsgericht entgültig erledigt werden.

Basel, 10. Mai 1890
Für die Spenglermeister-Jnnung der Stadt Basel:

Der Präsident: F. Berruschky.
Für die vereinigten Spenglergehülfen Basel's:

Der Präsident: Emil G y sin.

Wie sie bei dem Vergleich der beiden Ordnungen ersehen

werden, ist der Sinn dieser neuen Werkstattordnung gegen-
über der früher von den Meistern allein entworfenen, der

gleiche, nur ist der Wortlaut etwas anders. Welche Errungen-
schaff die Spenglergehülfen erreicht haben, ist leicht ersichtlich.

Nachdem nun diese letztere revidirte Werkstattordnung
unterschrieben worden war von Seiten der Kommission der

Meister-Innung, der Kommission der Spenglergehülfen und
den zwei Experten, wurde noch nachstehende Convention
vereinbart und ebenfalls gegenseitig unterzeichnet.

Convention.
Zwischen der Spenglermeister-Jnnung Basels und dem

Verein der vereinigten Spenglergehülfen in Basel ist heute

folgende Convention vereinbart worden:
1. Für die Regelung der Arbeitsverhältnisse zwischen

Spenglermeister und Gehülfen wird eine allgemein verbind-
liche, gegenseitig vereinbarte Werkstattordnung aufgestellt, die

von beiden Kontrahenten unterzeichnet, in jeder Werkstatt an
sichtbarer Stelle augeschlagen werden soll.

Genaueres ist in derselben speziell ersichtlich.
2. Nach Unterzeichnung dieser Convention durch beide

Kontrahenten wird die Arbeit in allen Werkstätten wieder

aufgenommen und in früherer Weisein Beachtung der Werk-
stattordnung fortgearbeitet. Sämmtliche Meister verpflichten
sich, alle am Streik betheiligten Arbeiter in gleicher Weise
wie früher zu beschäftigen.

3. Die Spenglermeister-Jnnung verpflichtet sich, dafür
besorgt zu sein, daß in kürzester Frist ein neuer Normal-
tarir für Arbeitslieferung auf dem Platze Basel geschaffen

werde, wobei die Ermöglichung der 10stündigen Arbeitszeit
Berücksichtigung finden soll.

1. Die Aufrechterhaltung und Durchführung der Conven-
tion in allen Werkstätten machen sich beide Theile zu Ehren
und Pflicht.

Basel, den 10. Mai 1890.
Die Arbeit wurde hierauf Montag den 12. Mai 1890

in sämmtlichen Werkstätten wieder aufgenommen. Das Re-

snltat dieser Arbeiterbewegung zeigt nun deutlich, von welch

großem Vortheil es den sämmtlichen Meistern sein kann und
sein wird, wenn sämmtliche Meister des betreffenden Faches
sich zu einer Vereinigung zusammenschließen und geschlossen

marschiren und von wie viel größerem Nutzen es aber auch

sein kann, wenn dann sämmliche Fachvereine oder Innungen
sich wieder zu einem Handwerker- und Gewerbeverein ver-
einigen. Auf diese Art können viele Vorurtheile und Miß-
stände beseitigt werden und das gegenseitige Vertrauen wird
gestärkt.

Die Spenglermeister-Jnnung Basel hat nun die Probe
abgelegt, daß eine solche Vereinigung ein zeitgemäßes, noth-
wendiges Bedürfniß ist. Es steht dieser Innung noch manche

schwere Aufgabe zu erledigen bevor, aber sie wird auch die-

selben zur allseitigen Zufriedenheit zu lösen wissen.

Darum rufen wir dieser jungen Innung ein fröhliches
„Glück auf" zu uud wünschen, es möchten sämmtliche Speng-
lermeister Basels derselben beilreten, uni mit vereinten Kräften
an den Bestrebungen und Erreichung des Zieles zu arbeiten.

Auswärtigen schweiz. Spenglermeister-Vereinen oder Innungen
ist die Kommission der Spenglermeister-Jnnung in Basel ge-
wiß gerne bereit, bei vorkommenden Streiks jederzeit mit
Rath und That au die Hand zu gehen, um solche Even-
tualitäten zu vermeiden.

Wenn eS dem Schreiber dies gelungen sein sollte, durch

Veröffentlichung dieser Werkstattordnung uud Statuten der neuen
Spenglermeister-Jnnung Basel Spenglermeister anderer schweiz.

Orte zur Vereinigung und zur Konstituirung eines Vereines
oder Innung zu veranlassen, in welchen der Zweck der Be-
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fprecpung k. «on fjfacpintereffen fein roirb, fo roirb er ftdf)

geinife perglicp freuen.

Sd)h)etjcrtjd)cr (&d)retnerinetfter=!ßercut.

®ie III. ©eneral Serfammlung beS Scproeigerifdjett
Scpreinermeifter Serein» fanb leisten Sonntag im neuen
Saale beS potelé Sdpiff in St. ©allen ftatt. $er Slafonb
biefeS Saales ift ein Rleifterftüd moberner Saujcpreinerei;
ba» SerfammlungSlofal mar baper aucp in inftruftioer ©in»
fiept gut gemäl)lt. 82 Rîann an» allen Steilen ber beutfdien
Scproeig maren eingeriicft; ba» gröfete (Kontingent patte natür»
licpertueife ber Danton St. ©allen geftellt.

®er Sräfibent ber St. ©aller Seftion, ©err ®reper, bot
ber Serfammlung ben erfteit SMfomm unb bantte für baS

gaf)lrei<f)e ©rfcpeincn ber SerufSfollegen pier ait ber öftlidpen
©rengc ber Scproeig. Sobann eröffnete ber 3entralpräfibent,
©err g-ritfcpe auS 3"ric^, mit furggefafetem ©rufe bie Ser»
fammlung unb napnt ben RominatiD=©tat ber Anroefenben,
nacp Seftionen georbnet, auf. ©S folgte nun ein fepr geit=

raitbenbe» Kapitel, bas Serlefen ber Srotofolle, baS aber
einen Haren ©inblid in bie S£pätig£eit ber Selegirten» unb ®e»

neraloerfammlungen bot. 2>aran retpte fid) bie RedptungSablage
pro 1889. S)ie jjinangen be» Sereins bemegen fid) nocp
in befcpeibenen ©rettgert ; bei fjr. 280 3apre§einnapmen Der»

blieb nocp ein Staffcnfalbo (mit bemjenigen Dorn Dorperge»
penben 3apre) non $r. 177. 45.

AuS bem fepr intereffantcn SapreSbericpte gept pernor,
bafe ber ©entralnorftanb fepr niel unb fleifeig gearbeitet pat,
PefonberS in Sacpen be§ eibgen. 3olltarifS, ber allgemeinen
SBerfftattorbnung unb ber g-acpgeiiung. S)er Serein beftept
gegenwärtig aus 10 Setionen mit BIO Rlitgliebern, Wogu
nocp 5 ©ingelnmitglieber fommen; eS ift aucp AuSficpt oor»
panben, bafe bie 3npt ber Seftionen roäcpSt, inbem fiep bis
jept ja nur in nerpältnifemäfeig roenigen Stäbten folepe ge»
bilbet paben unb rnanepe Sereinigungen bem 3^ntraloerbanbe
nod) niept beigetreten finb. ©in enger Anfcplufe aller Rleifier
aneinanber ift bringenb geboten, fepon um ben ungereepten
Segeprlidifeiten ber ArbeiterDercinigungen gegenüber einen

©alt gu paben, oeranftaltete ja bod) g. S. in 3üricp geftern
bereite bie Scpreinergemerffcpaft eine öffentliche Serfammlung
gur ©infüprung beS ReunftunbentageS unb ber Abfcpaffung
aller Afforbarbeit!

©in ©aupttraftanbum bilbete bie ReDifion beS § 4 ber

Statuten beti. SereinSleitung. ©r. ©ergog auS ßugern be»

antragte einen engern ©entraloorftanb Bon 5 Siitgliebern,
toelcpe atte ber SorortSfeftion angeboren unb bie Sorberatpung
ber ©efdpäfte beforgen füllen (Rräfibent, Sicepräfibent, 2
Sefretäre unb Staffier), bem bann nocp 6 roeitere, aus anbern
Seftionen (Don ber ©eneralDerfammlung) gu roäplenbe Rîit»
glieber beigegeben werben. ($ie ©eneralDerfammlung pat alfo
inflnfiDe 3^ntralpräfibent 7 Rtitglieber, bie SorortSfeftion 4

gu mäplen). ®ie ©eneralDerfammlung fommt gang in 2Beg=

fall ; bie ßegiSlatiue liegt in ber SJelegirtenDerfammlung. ßefe*

tere fann unb foil groar aucp Don Ricptbelegirten befugt
werben; biefe paben jeboep nur beratpenbe Stimme, rooburcp
Derpinbert wirb, bafe, roie e» fepon Dorgefommen, bie Seftion
beS SerfammlungSorteS bie anbern majorifirt.

Sagegen tritt ©err ©einriep ©artmann aus Safel mit
Warmen SBorten für bie Seibepaltung ber ©eneralDerfamm»
lungen ein, inbem er ben grofeen günftigen ©influfe beS Sicp»
fennenlernenS unb gegenfeitigen SertrautroerbenS ber Aieifter
nus allen ßanbeStpeilen miteiuanber, baS eben nur an ®e=
"jWalDerfammlungen möglidj fei, flar unb iibergengenb auS»
etnanberfepte unb geigte, wie burcp folepe freunb» unb fames
inbfcpaftlicpe Sereinigungen mit freier RleimtngSäufeerung

bie Stifegunft Derfcproinbet unb wie ber Sleifter lernt, fiep

parlamentarifcp gu benepmen unb ben allgemeinen SerufS»
intereffen aucp pöperen DrtS AuSbrud gu geben.

Racpbem fiep nocp oerfepiebene Rebner über biefen Segen*
ftanb geäufeert, Dereinigen fidp bie beiben Anträge bapin, bafe

baS SBort „©eneralDerfammlung" belaffen Wirb, aber in bem

Sinne, bafe an berfelben nur bie Selegirten ftimmfäpig, bie

anbern Slnmefenben nur mitberatpenb fein Dürfen.
SUS neuer Sorort roirb ßugern, als 3entralpräfibent ©r.

©ergog gemäplt, gu Dîitgliebent auS anbern Seftionen bie

bisperigeu mit SluSnapme bes entfepieben ablepnenben ©errn
®ifg»Steiuer oon Sßintertpur, an beffeu Stelle ©err SBernli
in Slarau fam.

©in weiteres Sraftanbum bilbeten bie ArbeitSnacproeiS»
bureaup. ®er Referent, ©err Soffart in 3ng, wies nacp,
roie roieptig eS fei, wenn bie SReifter eineS DrteS ein eigenes,
Doit bem burcp bie Slrbeiter gegrünbeteS unabpängigeS Slrbeits*
naeproeisbureau in'S ßeben rufen unb nur bort unb niemals
aus lepterem ipre ©efeüett fuepen. öerr ©artmann rebete
bent ftaatlicp geleiteten SlrfteitSnacproeiSbnreau, wie eS g. S.
in Safel beftepe, baS SBort, roäprenb bie ©erren fÇritfdpe unb

Sterplufft ba» Don Steiftern gegrünbete, roie eS in 3üricp
beftept unb burcp roelcpeS g. S. leptes 3apr über 700 2lr*
beiter plagirt rourben, als baS Pticptige begeiipneten. ©S roirb

nun befcploffctt, jebe Seftion fei berpflidjtet, ein folcpeS 2Ir=

beitSnacproeiSbureau in'S ßebeit gu rufen unb nur biefe uni
lticpt bie Don ben Arbeitern gegrünbeten, feien gu frequentiren.

lim bem SereinSblatt (ber „Sd)roeig. Sipreiner*3eitnng"
in ßugern), baS eS trop Dieler SInftrengungen faurn auf eine

Slbonnentengapl Don etroaS über 300 braepte, aufgupelfen,
roirb mit feproadper Sleprpeit Don 2 Stimmen baS obliga*
torifepe Abonnement für jebe» ÜRitglieb befcploffen.

Sntereffant roar noc© eine ïïîittpeilung beS Sdpreiner*
meifterDeïeinS Dîorfcpacp, roeldjer aucp 3inimermeifter auf»
nimmt, bafe fie fid) bort, gegenfeitig Serpflicptung auferlegt
paben: Sein Sdpreinermeifter bürfe mepr als einen 3üntner=
gefellen unb fein 3ùnmermeifter m'epr als einen Scpreiner*
gefeüen palten. S)aburcp roerbe, roie in ber 3"t ber 3unfte,
ber gegenfeitigen Srobf^mälerung Dorgebeugt.

®ie Serfammlung rourbe mit einem Spagiergange auf
bie auSficptSreicpe galfenburg, roelcper beim fcpönfteu Abenb*
fonnertfepein auSgefüprt werben fonnte, befdjloffen.

$erein§wefen.
Sdjwcigcr. ©cwerPePercttt. SDelegirtenoerfammlung ben

15. 3uni 1890 in Altborf. ®ie ©©. 3^ntralDorftanb§mit*
glieber unb Referenten Dereinigen fiep gu einer freien Se»

fpreepung Samftag AbenûS palb 9 Upr im „ßöroen" gu
Àltborf.

NB. Anfunft beS lepten ©ottparbgugeS in Altborf 8"
AbenbS, beS erften 8^® StorgenS. Seginn ber Selegirten»
Serfammlung Sonntag 8 Upr SRorgenS.

** *
Sfantcnalcr St. ©atlif^cr ©ewerPeberbattb. Am 6.

3ult SormittagS 9 Upr finbet im „©irfdpen" in Rorfcpacp
bie ®elegirtenDerfammIung ftatt. ïraftattben: 1. Sericpt ber
RecpnitngSfommiffion über bie SapreSrecpnung unb bie $pä»
tigfeit beS SerbanbeS. 2. Sericpt über bie ßeprlingSprü»
fungen pro 1889/90, Seleucptung ber finanziellen Seite unb
Anträge über bie gufünftige ©eftaltung biefeS llnternepmenS.
Referent : ©r. ©ireftor SBilb. 3. ®aS SubmiffionStoefen. Re=

ferent: ©r. Ardjiteft Sefeler. 4. SerfcpiebeneS, allgemeine Um»

frage. ©S roirb auSbrüdlicp barauf aufmerfam gemalt, bafe

nidpt nur bie ®elegirten, fonberu audp alle übrigen Rtitglieber
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sprechung zc. von Fachinreressen sein wird, so wird er sich

gewiß herzlich freuen.

Schweizerischer Schreinermeister-Verein.
Die III. General-Versammlung des Schweizerischen

Schreinermeistcr - Vereins sand letzten Sonntag im neuen
Saale des Hotels Schiff in St. Gallen statt. Der Plafond
dieses Saales ist ein Meisterstück moderner Bauschreinerei;
das Versammlungslokal war daher auch in instruktiver Hin-
ficht gnl gewählt. 82 Mann aus allen Theilen der deutschen

Schweiz waren eingerückt; das größte Contingent hatte natür-
licherweise der Kanton St. Gallen gestellt.

Der Präsident der St. Galler Sektion, Herr Dreyer, bot
der Versammlung den ersten Willkomm und dankte für das
zahlreiche Erscheinen der Berufskollegen hier an der östlichen
Grenze der Schweiz. Sodann eröffnete der Zentralpräsident,
Herr Fritsche aus Zürich, mit kurzgefaßtem Gruß die Ver-
sammlung und nahm den Nominativ-Etat der Anwesenden,
nach Sektionen geordnet, aus. Es folgte nun ein sehr zeit-
raubendes Kapitel, das Verlesen der Prolokolle, das aber
einen klaren Einblick in die Thätigkeit der Delegirten- und Ge-
neralversammlungen bot. Daran reihte sich die Rechnungsablage
pro 1889. Die Finanzen des Vereins bewegen sich noch
in bescheidenen Grenzen; bei Fr. 289 Jahreseinnahmcn ver-
blieb noch ein Kassensaldo (mir demjenigen vom vorherge-
henden Jahre) von Fr. 177. 45.

Aus dem sehr interessanten Jahresberichte geht hervor,
daß der Centralvorstand sehr viel und fleißig gearbeitet hat,
besonders in Sachen des eidgen. Zolltarifs, der allgemeinen
Werkstattordnung und der Fachzeitung. Der Verein besteht

gegenwärtig aus 19 Sekionen mit 319 Mitgliedern, wozu
noch 5 Einzelnmilglieder kommen; es ist auch Aussicht vor-
Handen, daß die Zahl der Sektionen wächst, indem sich bis
jetzt ja nur in verhältnißmätzig wenigen Städten solche ge-
bildet haben und manche Vereinigungen dem Zentralverbande
noch nicht beigetreten sind. Ein enger Anschluß aller Meister
aneinander ist dringend geboten, schon um den ungerechten
Begehrlichkeiten der Arbeitervereinigungen gegenüber einen

Halt zu haben, veranstaltete ja doch z. B. in Zürich gestern
bereits die Schreinergewerkschaft eine öffentliche Versammlung
zur Einführung des Neunstnndentages und der Abschaffung
aller Akkordarbeit!

Ein Haupttraktandum bildete die Revision des H 4 der

Statuten beti. Vereinsleitung. Hr. Herzog aus Luzern be-

antragte einen engern Centralvorstand von 5 Mitgliedern,
welche alle der Vorortssektion angehören und die Vorberathung
der Geschäfte besorgen sollen (Präsident, Vicepräsident, 2
Sekretäre und Kassier), dem dann noch 6 weitere, aus andern
Sektionen (von der Generalversammlung) zu wählende Mit-
glieder beigegeben werden. (Die Generalversammlung hat also
inklusive Zentralpräsident 7 Mitglieder, die Vorortssektion 4

zu wählen). Die Generalversammlung kommt ganz in Weg-
fall; die Legislative liegt in der Delegirtenversammlung. Letz-
lere kann und soll zwar auch von Nichtdelegirten besucht

werden; diese haben jedoch nur berathende Stimme, wodurch
verhindert wird, daß, wie es schon vorgekommen, die Sektion
des Versammlungsortes die andern majorisirt.

Dagegen tritt Herr Heinrich Hartmann aus Basel mit
warmen Worten für die Beibehaltung der Generalversamm-
lungcn ein, indem er den großen günstigen Einfluß des Sich-
kennenlernens und gegenseitigen Vertrautwerdens der Meister
aus allen Landestheilen miteinander, das eben nur an Ge-
ueralversammlungen möglich sei, klar und überzeugend aus-
euiandersetzte und zeigte, wie durch solche freund- und käme-

schaftliche Vereinigungen mit freier Meinungsäußerung

die Mißgunst verschwindet und wie der Meister lernt, sich

parlamentarisch zu benehmen und den allgemeinen Berufs-
interessen auch höheren Orts Ausdruck zu geben.

Nachdem sich noch verschiedene Redner über diesen Gegen-
stand geäußert, vereinigen sich die beiden Anträge dahin, daß
das Wort „Generalversammlung" belassen wird, aber in dem

Sinne, daß an derselben nur die Delegirten stimmfähig, die

andern Anwesenden nur milberathend sein dürfen.
Als neuer Vorort wird Luzern, als Zentralpräsident Hr.

Herzog gewählt, zu Mitgliedern aus andern Sektionen die

bisherigen mit Ausnahme des entschieden ablehnenden Herrn
Gilg-Sieiuer von Winterihur, an dessen Stelle Herr Wernli
in Aarau kam.

Ein weiteres Traktandum bildeten die Arbeitsnachweis-
bureaux. Der Referent, Herr Bossarl in Zug, wies nach,
wie wichtig es sei, wenn die Meister eines Ortes ein eigenes,
von dem durch die Arbeiter gegründetes unabhängiges Arbeits-
Nachweisbureau in's Leben rufen und nur dort und niemals
aus letzterem ihre Gesellen suchen. Herr Hartmann redete
dem staatlich geleiteten ArVeitsnachweisbureau, wie es z. B.
in Basel bestehe, das Wort, während die Herren Fritsche und

Mertzlufft das von Meistern gegründete, wie es in Zürich
besteht und durch welches z. B. letztes Jahr über 799 Ar-
bester plazirt wurden, als das Richtige bezeichneten. Es wird
nun beschlossen, jede Sektion sei verpflichtet, ein solches Ar-
beitsnachweisbureau in's Leben zu rufen und nur diese und
nicht die von den Arbeitern gegründeten, seien zu frequentiren.

Um dem Vereinsblatt (der „Schweiz. Schreiner-Zeitung"
in Luzern), das es trotz vieler Anstrengungen kaum auf eine

Abonncntenzahl von etwas über 399 brachte, aufzuhelfen,
wird mit schwacher Mehrheit von 2 Stimmen das obliga-
torische Abonnement für jedes Mitglied beschlossen.

Interessant war noch eine Mittheilung des Schreiner-
meistervereins Rorschach, welcher auch Zimmermeister auf-
nimmt, daß fie sich dort, gegenseitig Verpflichtung auferlegt
haben: Kein Schreinermeister dürfe mehr als einen Zimmer-
gesellen und kein Zimmermeister mehr als einen Schreiner-
gesellen halten. Dadurch werde, wie in der Zeit der Zünfte,
der gegenseitigen Brodschmälernng vorgebeugt.

Die Versammlung wurde mit einem Spaziergange aus
die aussichtsreiche Falkenburg, welcher beim schönsten Abend-
sonnenschein ausgeführt werden konnte, beschlossen.

Vereinswesen.
Schweizer. Gewerbeverein. Delegirtenversammlung den

15. Juni 1899 in Altdorf. Die HH. Zentralvorstandsmit-
glieder und Referenten vereinigen sich zu einer freien Be-
sprechung Samstag Abends halb 9 Uhr im „Löwen" zu
Altdorf.

51 ö. Ankunft des letzten Gotthardzuges in Altdorf 8^
Abends, des ersten 8^ Morgens. Beginn der Delegirten-
Versammlung Sonntag 8 Uhr Morgens.

H H

Kantonaler St. Gallischer Gcwerbeverband. Am 6.

Juli Vormittags 9 Uhr findet im „Hirschen" in Rorschach
die Delegirtenversammlung statt. Traktanden: 1. Bericht der
Rechnungskommission über die Jahresrechnung und die Thä-
tigkeit des Verbandes. 2. Bericht über die Lehrlingsprü-
fungen pro 1889/99, Beleuchtung der finanziellen Seite und
Anträge über die zukünftige Gestaltung dieses Unternehmens.
Referent: Hr. Direktor Wild. 3. Das Submissionswesen. Re-
ferent: Hr. Architekt Keßler. 4. Verschiedenes, allgemeine Um-
frage. Es wird ausdrücklich darauf aufmersam gemacht, daß
nicht nur die Delegirten, sondern auch alle übrigen Mitglieder
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